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1. Fragestellung 

Die Auftraggeberin fragt, ob eine Finanzierung von Wiederbeschaffungen von an die Ukraine ab-
gegebenen Waffensystemen aus dem Sondervermögen Bundeswehr (SV BW) mit den Vorgaben 
des Grundgesetzes (GG) und des Bundeswehrfinanzierungs- und sondervermögensgesetzes 
(BwFinSVermG) vereinbar wäre. Sie nimmt dabei Bezug auf einen Presseartikel des Redaktions-
Netzwerks Deutschland (RND), in welchem Überlegungen der Bundesregierung zur zukünftigen 
Finanzierung der genannten Wiederbeschaffungen erörtert werden.1 

2. Bisherige Finanzierung von Wiederbeschaffungen aus dem Einzelplan 60 

__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______ 

3. Gesetzlich bestimmter Zweck des SV BW 

Fraglich ist, ob eine Finanzierung von Wiederbeschaffungen von an die Ukraine abgegebenen 
Waffensystemen aus dem SV BW mit den Vorgaben des Grundgesetzes und des BwFinSVermG 
zum Zweck des Sondervermögens vereinbar wäre. 

Im Folgenden werden zunächst die Vorschriften dargestellt, aus denen sich entsprechende Vor-
gaben ableiten lassen könnten. In diesem Zusammenhang werden auch die diesbezüglichen Er-
wägungen der Bundesregierung in den jeweiligen Gesetzesentwürfen wiedergegeben. 

Im Anschluss wird erörtert, inwieweit die in der Fragestellung dargestellten Überlegungen mit 
der gesetzlichen Zweckbestimmung des SV BW vereinbar wären (vgl. hierzu unter 4.). 

3.1. Art. 87a Abs. 1a GG 

Mit dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 28. Juni 20222 wurde in Art. 87a GG 
folgender Abs. 1a eingefügt: 

 

1 RND, Artikel vom 15. Dezember 2023, abrufbar unter: https://www.rnd.de/politik/loesung-der-haushaltskrise-
auch-die-bundeswehr-ist-betroffen-NSLCUI4VGFHYDNDBM7NUV3OFQU.html, zuletzt abgerufen am 4. Januar 
2024. 

2
 _____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

https://www.rnd.de/politik/loesung-der-haushaltskrise-auch-die-bundeswehr-ist-betroffen-NSLCUI4VGFHYDNDBM7NUV3OFQU.html
https://www.rnd.de/politik/loesung-der-haushaltskrise-auch-die-bundeswehr-ist-betroffen-NSLCUI4VGFHYDNDBM7NUV3OFQU.html
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5B@attr_id='bgbl122s0968.pdf'%5D#__bgbl__//*%5B@attr_id='bgbl122s0968.pdf'%5D__1704789637836
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5B@attr_id='bgbl122s0968.pdf'%5D#__bgbl__//*%5B@attr_id='bgbl122s0968.pdf'%5D__1704789637836
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  „Zur Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit kann der Bund ein Sondervermögen 
für die Bundeswehr mit eigener Kreditermächtigung in Höhe von einmalig bis zu 100 Milliar-
den Euro errichten. Auf die Kreditermächtigung sind Artikel 109 Absatz 3 und Artikel 115 
Absatz 2 nicht anzuwenden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.“3 

In dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Einfügung des Abs. 1a in Art. 87a GG wird zum 
Zweck des SV BW ausgeführt: 

  „Die Mittel des Sondervermögens sind an den Zweck Stärkung der Bündnis- und Verteidi-
gungsfähigkeit gebunden und sollen ausschließlich der Finanzierung bedeutsamer Ausrüs-
tungsvorhaben dienen. Dies umfasst auch Maßnahmen zur Stärkung im Cyber- und Informati-
onsraum sowie zur Ausstattung und Ertüchtigung der Sicherheitskräfte von Partnern.“4 

3.2. § 2 BwFinSVermG 

Mit Gesetz vom 1. Juli 2022 hat der Deutsche Bundestag das BwFinSVermG beschlossen.5 Laut 
der amtlichen Überschrift des § 2 BwFinSVermG regelt dieser den „Zweck des Sondervermö-
gens“. In Satz 1 heißt es: 

  „Das Sondervermögen hat den Zweck, die Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit zu stärken 
und dazu ab dem Jahr 2022 die Fähigkeitslücken der Bundeswehr zu schließen, um damit 
auch den deutschen Beitrag zu den geltenden NATO-Fähigkeitszielen gewährleisten zu kön-
nen.“ 

In der ursprünglichen Gesetzesfassung vom 1. Juli 2022 hieß es in § 2 Satz 2 BwFinSVermG 
weiter: 

  „Die Mittel des Sondervermögens sollen der Finanzierung bedeutsamer Ausrüstungsvorhaben 
der Bundeswehr, insbesondere komplexer überjähriger Maßnahmen dienen.“6 

In dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung wird zu § 2 BwFinSVermG ausgeführt: 

 

3 ______________________ 

4 Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Art. 87a GG vom 13. April 2022, BT-Drs. 20/1410, S. 10, 
abrufbar unter: https://dserver.bundestag.de/btd/20/014/2001410.pdf, zuletzt abgerufen am 3. Januar 2024. 

5 Gesetz vom 1. Juli 2022 – BGBl. I 2022, Nr. 23, S. 1030, abrufbar unter: 
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger, zuletzt abgerufen am 9. Januar 2024. 

6 Ursprüngliche Fassung des § 2 Satz 2 BwFinSVermG vom 1. Juli 2022, abrufbar bei juris.de. 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/014/2001410.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5B@attr_id='bgbl122s1030.pdf'%5D#__bgbl__//*%5B@attr_id='bgbl122s1030.pdf'%5D__1704790974479
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„Die Vorschrift enthält die Zweckbestimmung des Fonds. Die Mittel des Sondervermögens 
sollen der Finanzierung von bedeutsamen Maßnahmen zur Stärkung der Bündnis- und Ver-
teidigungsfähigkeit und Ertüchtigung der Streitkräfte dienen.“7 

Ergänzend wird in dem Gesetzesentwurf ausgeführt: 

„Die Vorhaben umfassen auch Maßnahmen zur Stärkung im Cyber- und Informationsraum 
sowie zur Ausstattung und Ertüchtigung der Sicherheitskräfte von Partnern. Die Ausgaben 
des Sondervermögens müssen auf das NATO-Ziel für die Verteidigungsausgaben der Mit-
gliedstaaten anzurechnen sein.“8 

Durch Art. 8 des Haushaltsfinanzierungsgesetzes 2024 vom 22. Dezember 2023 wurde § 2 Satz 2 
BwFinSVermG geändert. Dabei wurde das Wort „bedeutsamer“ durch das Wort „von“ ersetzt und 
die Wörter „insbesondere komplexer überjähriger Maßnahmen“ gestrichen. § 2 Satz 2 
BwFinSVermG stellt nunmehr allgemein auf die „Finanzierung von Ausrüstungsvorhaben der 
Bundeswehr“ ab. Zudem wurde der Vorschrift ein weiterer Satz (als neuer Satz 3) hinzugefügt.9 
Die Änderungen sind am 1. Januar 2024 in Kraft getreten.10 § 2 Satz 2 und 3 BwFinSVermG lau-
ten nunmehr: 

  „Die Mittel des Sondervermögens sollen der Finanzierung von Ausrüstungsvorhaben der 
Bundeswehr dienen. Dies umfasst insbesondere bedeutsame Maßnahmen im Bereich der Rüs-
tungsinvestitionen nebst mit diesen zusammenhängender Forschung, Munitionsausgaben, 
Infrastrukturprojekte sowie Projekte auf den Gebieten der Informationstechnologie, zum 
Schutz von und zur Sicherstellung des Zugangs zu Schlüsseltechnologie und Logistik für die 
Bundeswehr.“11 

 

7 Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Errichtung eines „Sondervermögens Bundeswehr“ vom 13. April 2022, 
BT-Drs. 20/1409, S. 9, abrufbar unter: https://dserver.bundestag.de/btd/20/014/2001409.pdf, zuletzt abgerufen 
am 4. Januar 2024. 

8 Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Errichtung eines „Sondervermögens Bundeswehr“ vom 13. April 2022, 
BT-Drs. 20/1409, S. 9, abrufbar unter: https://dserver.bundestag.de/btd/20/014/2001409.pdf, zuletzt abgerufen 
am 4. Januar 2024. 

9 Art. 8 des Haushaltsfinanzierungsgesetzes vom 22. Dezember 2023, BGBl. I 2023, Nr. 412, abrufbar unter: 
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/412/VO, zuletzt abgerufen am 3. Januar 2024. 

10 Art. 15 Abs. 1 des Haushaltsfinanzierungsgesetzes vom 22. Dezember 2023, BGBl. I 2023, Nr. 412, abrufbar un-
ter: https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/412/VO, zuletzt abgerufen am 3. Januar 2024. 

11 Neue Fassung des § 2 BwFinSVermG, abrufbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/bwfins-
vermg/__2.html, zuletzt abgerufen am 9. Januar 2024. 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/014/2001409.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/014/2001409.pdf
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/412/VO
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/412/VO
https://www.gesetze-im-internet.de/bwfinsvermg/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bwfinsvermg/__2.html
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Laut dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung zum Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024 soll mit 
den genannten Änderungen des BwFinSVermG „ein flexiblerer Einsatz der Mittel des Sonderver-
mögens Bundeswehr ermöglicht werden, um die materielle Ausstattung der Bundeswehr noch 
besser zu befördern.“12 

Weiter heißt es in dem genannten Gesetzesentwurf: 

  „Die konkreten Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Bündnis- und Verteidigungsfähig-
keit zu stärken und dazu die Fähigkeitslücken der Bundeswehr zu schließen, um damit auch 
den deutschen Beitrag zu den geltenden NATO-Fähigkeitszielen gewährleisten, dürfen be-
grifflich nicht auf eine enge Auslegung des Begriffes ‚Ausrüstungsvorhaben‘ beschränkt wer-
den.“13 

3.3. Folgerungen 

Festzuhalten bleibt somit, dass der Zweck des SV BW nach Art. 87a Abs. 1a GG und § 2 
BwFinSVermG in der Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik 
Deutschland besteht. Mithin dürfen nur solche Maßnahmen aus dem SV BW finanziert werden, 
welche diesem Zweck dienen. 

Der Wortlaut der neuen Fassung des § 2 BwFinSVermG und die diesbezügliche Gesetzesbegrün-
dung sprechen dafür, dass der Gesetzgeber mit den vorgenommenen Änderungen eine im Ver-
gleich zur Ursprungsfassung weitere Auslegung der Vorschrift beabsichtigt hat. Die aktuelle Fas-
sung des § 2 Satz 2 BwFinSVermG setzt nicht mehr die Finanzierung „bedeutsamer Ausrüstungs-
vorhaben der Bundeswehr, insbesondere komplexer überjähriger Maßnahmen“ voraus, sondern 
verlangt allgemein die „Finanzierung von Ausrüstungsvorhaben der Bundeswehr“. In Satz 3 
werden zwar Maßnahmen aufgezählt, die aus dem SV BW „insbesondere“ finanziert werden kön-
nen. Dazu gehören „bedeutsame Maßnahmen im Bereich der Rüstungsinvestitionen“. Eine expli-
zite Hervorhebung „komplexer überjähriger Maßnahmen“ ist jedoch – anders als in der ursprüng-
lichen Fassung – im aktuellen Gesetzeswortlaut nicht mehr vorgesehen. 

4. Vereinbarkeit von Wiederbeschaffungen mit der gesetzliche Zweckbestimmung 

Angesichts der vorstehenden Erwägungen stellt sich die Frage, ob die Finanzierung von Wieder-
beschaffungen von an die Ukraine abgegebenen Waffensystemen mit dem gesetzlich bestimmten 
Zweck des SV BW vereinbar wäre. Wie bereits ausgeführt, liegt dieser Zweck in der Stärkung der 
Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland (vgl. hierzu unter 3.). 

 

12 Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Haushaltsfinanzierungsgesetz vom 11. September 2023, BT-Drs. 
20/8298, S. 2, 14 (Hervorhebung nur hier), abrufbar unter: 
https://dserver.bundestag.de/btd/20/082/2008298.pdf, zuletzt abgerufen am 3. Januar 2024. 

13 Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Haushaltsfinanzierungsgesetz vom 11. September 2023, BT-Drs. 
20/8298, S. 24 (Hervorhebung nur hier), abrufbar unter: https://dserver.bundestag.de/btd/20/082/2008298.pdf, 
zuletzt abgerufen am 3. Januar 2024. 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/082/2008298.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/082/2008298.pdf
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Die Beschaffung von Waffensystemen kann verschiedene Gründe haben. Denkbar ist zunächst, 
dass ein Waffensystem erstmalig beschafft werden soll, oder dass ein entsprechendes Waffensys-
tem bereits im Bestand des Bundes vorhanden ist und durch die Beschaffung zusätzliche Kapazi-
täten aufgebaut werden sollen. Denkbar ist weiterhin, dass ein bestimmtes Waffensystem bereits 
zu einem früheren Zeitpunkt im Bestand des Bundes vorhanden war, zwischenzeitlich jedoch 
entsorgt oder an einen anderen Staat abgebeben wurde und nunmehr wiederbeschafft werden 
soll. 

Nicht eindeutig gesetzlich geregelt ist, inwieweit die Umstände, welche der Entscheidung über 
die Beschaffung zugrunde liegen, bei der Frage zu berücksichtigen sind, ob die Finanzierung der 
Maßnahme vom Zweck des SV BW gedeckt ist. 

Diese Umstände könnten etwa im Rahmen einer Gesamtbetrachtung relevant sein, in welcher 
neben dem einzelnen Beschaffungsvorgang selbst auch der Hintergrund für das Entstehen des Be-
schaffungsbedarfs mitzuberücksichtigen wäre. Hiervon ausgehend ließe sich die Erwägung an-
stellen, dass die militärisch gleichwertige Wiederbeschaffung von zuvor an einen anderen Staat 
abgegebenen Waffensystemen nicht vom Zweck des SV BW erfasst wird, da derartige Wiederbe-
schaffungen – anders als Erstbeschaffungen oder zusätzliche Beschaffungen – nicht auf eine Stär-
kung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit abzielen, sondern lediglich der Aufrechterhaltung 
des Status Quo dienen. Hierfür könnte etwa ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen der 
Abgabe eines Waffensystems an einen anderen Staat und der Wiederbeschaffung eines militä-
risch gleichwertigen Waffensystems sprechen. 

Bei dieser Betrachtungsweise ist jedoch zu bedenken, dass eine Wiederbeschaffung im konkreten 
Einzelfall auch dazu führen kann, dass ein bisher bestehendes Waffensystem nicht durch ein mi-
litärisch gleichwertiges, sondern durch ein neueres, militärisch höherwertigeres System ersetzt 
wird. Dies führt zu einer Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit, wodurch der Zweck 
des SV BW verwirklicht wäre. Ein solcher Fall ist etwa dann denkbar, wenn im Rahmen der Wie-
derbeschaffung ein technisch fortentwickeltes Nachfolgemodell des abgegebenen Waffensystems 
erworben würde. 

Unabhängig davon ist anstelle der dargestellten Gesamtbetrachtung auch eine andere Betrach-
tungsweise denkbar, nach welcher allein auf den einzelnen Beschaffungsvorgang und dessen Fi-
nanzierung abzustellen wäre, ohne dabei die Umstände einzubeziehen, welche zum Entstehen 
des Beschaffungsbedarfs geführt haben. Hierfür ließe sich anführen, dass der Wortlaut des 
Art. 87a Abs. 1a GG und des § 2 BwFinSVermG nicht auf den Hintergrund der Beschaffung ab-
stellt. Dementsprechend differenzieren die genannten Vorschriften nicht danach, ob es sich bei 
dem zu finanzierenden Erwerb um die Erstbeschaffung eines bisher nicht im Bestand des Bundes 
vorhandenen Waffensystems, um eine zusätzliche Beschaffung oder um eine Wiederbeschaffung 
handelt. 

Hinsichtlich des Einsatzes der „Mittel des Sondervermögens“ beschränkt sich § 2 Satz 2 
BwFinSVermG zudem auf die Vorgabe, dass diese Mittel der „Finanzierung von Ausrüstungsvor-
haben der Bundeswehr“ dienen sollen. Die dieser Formulierung zugrundeliegende Gesetzesände-
rung (vgl. hierzu unter 3.2.), durch welche nach den Erwägungen der Bundesregierung ein 
„flexiblerer Einsatz der Mittel“ des SV BW erreicht werden soll, spricht für eine weite Auslegung 
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des Gesetzeswortlauts (vgl. hierzu unter 3.3.). Hiervon ausgehend kämen auch die Wiederbe-
schaffung eines an die Ukraine abgebebenen Waffensystems grundsätzlich als „Ausrüstungsvor-
haben der Bundeswehr“ im Sinne des § 2 Satz 2 BwFinSVermG in Betracht. 

Weiterhin wird mit einer Wiederbeschaffung (ebenso wie mit einer Erstbeschaffung oder einer 
zusätzlichen Beschaffung) das Ziel verfolgt, die Bundeswehr mit einer größeren Anzahl von Waf-
fensystemen auszustatten, als ihr unmittelbar vor der jeweiligen Beschaffung zur Verfügung 
stand. Hiervon ausgehend ließe sich die Auffassung vertreten, dass jede Wiederbeschaffung 
– verglichen mit dem Zustand unmittelbar vor der Beschaffung – zu einer Stärkung der Bündnis- 
und Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland führt und deren Finanzierung mit-
hin dem genannten Zweck dient. 

5. Fazit 

Die Frage, ob die Finanzierung von Wiederbeschaffungen von an die Ukraine abgegebenen Waf-
fensystemen aus dem SV BW mit den Vorgaben des Art. 87a Abs. 1a GG und des 
§ 2 BwFinSVermG vereinbar wäre, hängt somit entscheidend davon ab, ob die Wiederbeschaffun-
gen der Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland die-
nen. 

Auf Grundlage einer Gesamtbetrachtung, bei welcher auch der Hintergrund der Wiederbeschaf-
fung berücksichtigt würde, könnte man im Falle des Erwerbs eines militärisch gleichwertigen 
Waffensystems zu dem Ergebnis kommen, dass durch die Wiederbeschaffung lediglich der Status 
Quo vor der Abgabe wiederhergestellt wird. Hiervon ausgehend ließe sich die Auffassung vertre-
ten, dass die Finanzierung der Wiederbeschaffung nicht dem gesetzlich vorgegebenen Zweck der 
Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland dient. 

Anders wäre die Situation jedoch zu beurteilen, wenn das zuvor vorhandene Waffensystem im 
Rahmen der Wiederbeschaffung durch ein militärisch höherwertiges System ersetzt wird. In 
diesem Fall würde die Finanzierung des neuen Waffensystems – auch bei Anstellung einer Ge-
samtbetrachtung – unmittelbar der Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit der Bun-
desrepublik Deutschland dienen. Dies wäre etwa dann denkbar, wenn im Rahmen der Wiederbe-
schaffung ein technisch fortentwickeltes Nachfolgemodell des abgegebenen Waffensystems er-
worben würde. 

Würde man dagegen allein auf den einzelnen Beschaffungsvorgang selbst abstellen, ohne dabei 
die Anlass gebenden Umstände – wie etwa eine zuvor erfolgte Abgabe an einen anderen Staat – 
einzubeziehen, ließe sich die Erwägung anstellen, dass jede Wiederbeschaffung dem Zweck der 
Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit dient, da die Bundeswehr hierdurch mit einer 
größeren Anzahl von Waffensystemen ausgestattet wird, als ihr unmittelbar vor der Wiederbe-
schaffung zur Verfügung stand. 

Abhängig davon, welche Betrachtungsweise zugrunde gelegt wird, lässt sich die Frage, ob eine 
Finanzierung von Wiederbeschaffungen von an die Ukraine abgegebenen Waffensystemen aus 
dem SV BW mit den Vorgaben des Art. 87a Abs. 1a GG und des § 2 BwFinSVermG vereinbar 
wäre, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung vertretbar beantworten. Bei Anstellung 
einer Gesamtbetrachtung hängt die Beantwortung der Frage davon ab, ob das abgegebene Waffen-
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system durch ein militärisch gleichwertiges oder durch ein militärisch höherwertiges System er-
setzt werden soll. Aus den genannten Gründen kann eine abschließende Bewertung der in Be-
tracht gezogenen Vorgehensweise an dieser Stelle nicht erfolgen. 

*** 
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